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Sehr geehrter Leser,

am 01. September letzten 
Jahres trat nach zäher 
Verhandlung die Novelle II 
des Bundesdatenschutz-
gesetzes in Kraft. Mit dieser 
Novelle wurden zahlreiche 
Änderungen eingeführt und viele Verbesserun-
gen umgesetzt, die seit Jahren gefordert wurden. 
 
Im Nachfolgenden finden Sie einen Auszug aus 
den Änderungen, die unserer Meinung nach von 
besonderer Bedeutung sind. Im Laufe des Jah-
res 2010 werden weitere Ergänzungen und Än-
derungen zum Datenschutzrecht in Kraft treten. 
Auf www.great-oak.de finden Sie eine stets ak-
tuelle Übersicht der Neuerungen. Für die fach-
gerechte Umsetzung der neuen Anforderungen 
steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung!

Ihr
Florian Kretzer

PS: Eine kostenlos einsehbare Version des ak-
tuellen Bundesdatenschutzgesetzes finden Sie 
unter www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/ 
auf den Webseiten des Bundesministeriums der 
Justiz.

Informationen zur Novelle 
II des Bundesdatenschutz-
gesetzes vom 01.09.2009



     

Meldepflicht

Sollte es zu einem Datenverlust oder Missbrauch 
kommen, sind Sie verpflichtet, sowohl die Auf-
sichtsbehörde, als auch die betroffenen Perso-
nen unverzüglich zu informieren. Das Verzögern 
oder Unterlassen der Meldung kann mit einem 
Bußgeld geahndet werden.

Datenschutzbeauftragter

Schon vor der Gesetzes-Novelle galt: ab 10 Mit-
arbeitern, die Daten verarbeiten, müssen Sie 
einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Dies 
kann ein externer Dienstleister oder ein eigener 
Mitarbeiter sein, dem die notwendigen techni-
schen Geräte und Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Neu ist, dass bei der Be-
stellung eines eigenen Mitarbeiters dieser einen 
Kündigungsschutz für die Dauer seiner Bestel-
lung und ein Jahr darüber hinaus erhält. Zudem 
ist dem Mitarbeiter die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen. 

Auftragsdatenverarbeitung

Wenn Sie einen Auftrag zur Datenverarbeitung 
vergeben (z.B. Schreibbüro, Abrechnungs- und 
Archivierungsdienstleister, Rechenzentren), ist 
es erforderlich, die Verträge an die neue Gesetz-
gebung anzupassen.

      

Vertragsdetails

Die Verträge müssen nun folgende Punkte ent-
halten:
1. den Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. den Umfang, die Art und den Zweck der vor-
gesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung von Daten, die Art der Daten und den Kreis 
der Betroffenen,
3. die nach § 9 BDSG zu treffenden technischen 
und organisatorischen Maßnahmen,
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten,
5. die nach § 11 Absatz 4 BDSG bestehenden 
Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die 
von ihm vorzunehmenden Kontrollen,
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von 
Unterauftragsverhältnissen,
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die 
entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten des Auftragnehmers,
8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers 
oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen 
Festlegungen,
9. den Umfang der Weisungsbefugnisse, die 
sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftrag-
nehmer vorbehält,
10. die Rückgabe überlassener Datenträger und 
die Löschung beim Auftragnehmer gespeicher-
ter Daten nach Beendigung des Auftrags.

         

Kontrollpflichten

Ergänzend zu den Anforderungen an die Auf-
tragsdatenverarbeitungsverträge sind Sie als 
Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung der Da-
tenschutzvorgaben bei Ihrem Auftragnehmer zu 
kontrollieren und die Kontrollen auch sorgfältig 
zu protokollieren.

Generelle Datensparsamkeit

Seit dem 01.09.09 gilt eine verstärkte Pflicht  
zur Datensparsamkeit und Datenvermeidung. 
Das bedeutet, dass Daten nicht erfasst werden 
dürfen, wenn sie nicht für die Durchführung der 
Aufgabe unbedingt erforderlich sind. Zudem 
müssen Daten anonymisiert werden, wenn sie 
dadurch nicht für den Verwendungszweck un-
brauchbar werden.

Bußgeldvorschriften

Mit der Novelle erfolgte eine Anhebung der 
Bußgelder sowie eine Erweiterung der Liste 
der möglichen Bußgeldtatbestände. Die neuen 
Obergrenzen liegen bei 50.000 Euro für Vorfälle 
aus § 43 Abs. 1 und 300.000 Euro aus Abs. 2.
Sollte der wirtschaftliche Vorteil des Missbrauchs 
höher ausfallen als die maximale Bußgeldhöhe, 
wird die Höhe des Bußgeldes entsprechend er-
höht. Zu den neuen Tatbeständen zählt unter an-
derem die nicht ordnungsgemäße Vergabe von 
Aufträgen zur Datenverarbeitung.


